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A) Gesamtüberblick

Der Entwurf zum Voranschlag 2019 (Subbeilage) stellt sich in seinen Hauptsummen 

wie folgt dar:

Ausgaben 5.715.874.100 Euro

Einnahmen 5.715.874.100 Euro
Überschuss/Abgang 0 Euro

B) Vergleich mit dem Voranschlag 2018

Ohne den Nachtrag zum Voranschlag 2018 ergibt sich

a) bei den Ausgaben eine Erhöhung von 33.518.500 Euro = 0,5%

b) bei den Einnahmen eine Erhöhung von 33.518.500 Euro = 0,5%
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C) Ausgaben

Die Grundlinie des Landes für die Erstellung des Voranschlages 2019 bildete der Ar

tikel 13 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes i.d.g.F., wonach Bund, Länder und 

Gemeinden bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichtes und nachhaltig geordnete Haushalte anzustreben und ihre Haus

haltsführung im Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren haben.

Gemäß Artikel 13 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes i.d.g.F. ist bei der Haus

haltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.

Die im freien Ermessen gelegenen Ausgaben betragen 388.440.800 Euro.

Die freie Finanzspitze beträgt 8,38 % (VA 2018: 7,87 %) und die öffentliche Sparquo

te 9,52 % (VA 2018: 9,01 %). Die Berechnungsmethodik entspricht den Empfehlun

gen des KDZ für den öffentlichen Sektor.

Die Regelgrenze für das strukturelle Erfordernis gemäß Artikel 4 des Österreichi

schen Stabilitätspaktes 2012 (ÖStR 2012) für das Land Oberösterreich, ohne den all

fälligen 20%-Anteil gern. Artikel 6 (2) für die Oö. Gemeinden,

beträgt für 2019 -54,0 Mio. Euro.

Der ermittelte strukturelle Saldo beläuft sich bei Berücksichtigung einer positiven zyk

lischen Budgetkomponente von 0,493 % des BIP auf Basis der WIFO Mittelfristprog

nose März 2018 für den VA 2019 auf +3,6 Mio. Euro.
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D) Einnahmen

Die Einnahmen des Landes setzen sich ohne Rücksicht auf ihre Zweckgebundenheit 

wie folgt zusammen, wobei die entsprechenden Zahlen des Vorjahres zum Vergleich 

gegenübergestellt wurden:

Einnahmengliederung 2019
Euro

2018
Euro

Unterschied

Euro

Laufende Gebarung
Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung

Eigene Steuern__________________ 11.250.000 0,20 11.000.000 0,79 +250.000 +2,27
Ersatz des Bundes an Besoldungskosten für 
Landeslehrerinnen/Landeslehrer 1.127.142.300 79,72 1.072.627.700 18,88 +54.514.600 +5.08
Sonstige Einnahmen aus dem Finanzausgleich 800.000 0,01 800.000 0,01 +0
Übrige Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung 161.604.100 2,83 162.353.600 2,86 -749.500 -0,46

Zweckgebundene Einnahmen
Sonstige Einnahmen aus dem Finanzausgleich 348.859.000 6,10 334.077.600 5,88 + 14.781.400 +4,42
Übrige zweckgebundene Einnahmen 138.697.700 2,43 142.663.700 2,51 -3.966.000 -2,78

Einnahmen mit Gegenverrechnung 4.695.500 0,08 4.720.200 0,08 -24.700 -0,52

Allgemeine Deckungsmittel
Eigene Steuern 215.721.000 3,77 207.871.000 3,66 +7.850.000 +3,78
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 2.614.136.000 45,73 2.509.870.000 44,77 +104.266.000 +4,75

Sonstige Einnahmen aus dem Finanzausgleich 169.136.000 2,96 166.860.000 2,94 +2.276.000 +7,36

übrige allgemeine Deckungsmittel 856.443.700 14,98 826.116.800 14,54 +30.326.900 +3,67

Summe laufende Gebarung 5.648.485.300 98,82 5.438.960.600 95,72 +209.524.700 +3,85

Vermögensgebarung
Zweckgebundene Einnahmen 629.600 0,01 6.779.000 0,12 -6.149.400 -90,71

Allgemeine Deckungsmittel 66.759.200 1,17 236.616.000 4,76 -169.856.800 -77,79

Einnahmen zum Haushaltsausgleich 0,00 0,00 + 0

Summe Vermögensgebarung 67.388.800 1,18 243.395.000 4,28 -176.006.200 -72,31

Gesamtsumme der Einnahmen 5.715.874.100 100,00 5.682.355.600 100,00 +33.518.500 +0,59

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich - insbesondere die Ertragsanteile des 

Landes Oberösterreich - wurden auf der Grundlage der vorliegenden Prognose des 

Bundesministerium für Finanzen für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung des Fak

tums zum FAG 2017 angesetzt.

Die Landesumlage ist mit 6,93 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile 

der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zuzüglich eines Betra

ges von 3.000.000 Euro veranschlagt. Da die Gemeindeertragsanteile von den sel

ben Faktoren abhängen wie die Ertragsanteile der Länder, ist hier eine analoge Ent

wicklung gegeben.


